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Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 

 
 

Erlass des Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt Dinslaken für das Rechnungsjahr 2016 
 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung und seine Anlagen für das Rechnungsjahr 2016 liegen während 
der Dienststunden im Geschäftsbereich 2, Finanzen, Rathaus, 2. Obergeschoss, Zimmer 229, zur 
Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung ist zudem seit der Beschlussfassung in der Ratssitzung vom 
15.03.2016 auf der Internetseite der Stadt Dinslaken, www.dinslaken.de, abrufbar. 
 
Gemäß § 80 Abs. 3 Gemeindeordnung NW (GO NW) können Einwohner und Abgabepflichtige bis 
einschließlich 22.04.2016 Einwendungen gegen diesen Entwurf bei der vorgenannten Dienststelle 
erheben. Über Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Dinslaken in öffentlicher Sitzung. 
 
 
 
Dinslaken, 17.03.2016 
 
 
 
 
gez. Dr. Michael Heidinger 
Bürgermeister 

 

http://www.dinslaken.de/
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Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 

 
 
Planfeststellungsverfahren für den Neubau der L4n von Bau-km 0+000 bis Bau-km 

0+460,348; Beseitigung des Bahnüberganges (ABS 46/2) „Jägerstraße - Sterkrader Straße“ 

auf dem Gebiet der Stadt Dinslaken 

 

 Bau der Trasse der L4n mit Anpassungsmaßnahmen der vorh. Rad- und Gehwege 

von Bau-km 0+300 bis Bau-km 0+460,348, 

 westliche Anbindung der L4n an die vorh. B8 Brinkstraße bei Bau-km 0+623,113 der 

B8,  

 plangleiche Einmündung der Tackenstraße bei Bau-km 0+301, 

 Ausbau der B8 Brinkstraße von Bau-km 0+258 bis 0+721,702 der B8, 

 Anbau einer Rechtsabbiegerspur an die vorh. L4 Oberhausener Straße nördlich des 

Knotenpunktes B8/ L4alt,  

 der Abbruch von 1 Wohngebäude und 4 Nebengebäuden, 

 der Neuanlage von 1,208 ha Kompensationsmaßnahmen einschließlich Folgemaß-

nahmen entlang der L4n und in teilweise externen Flächen, 

 der hiermit im Zusammenhang stehenden übrigen Änderungsmaßnahmen am beste-

henden Straßen-, Wege- und Gewässernetz und Anlagen Dritter  

 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat für das o. a. Bauvorhaben die Durchführung des Plan-
feststellungsverfahrens beantragt. Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG). Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke auf dem Gebiet der Stadt Dinslaken im Kreis Wesel in der 
Gemarkung:  
 
Hiesfeld     Flur 22, 25, 26 und 27 
 
beansprucht.  
 
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 18.04.2016 bis 17.05.2016 bei 
der Stadt Dinslaken, III.4.1. Stabsstelle Stadtentwicklung, Zi. 152, Hünxer Straße 81, 46537 Dins-
laken während der Dienststunden  
montags – freitags vormittags   von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
montags – donnerstags nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
 
Die Unterlagen sind auch über die Internetseite der Stadt Dinslaken 
(https://www.dinslaken.de/de/wirtschaft-wohnen/aktuelle-planungen-09.03/) zugänglich. Maßgeb-
lich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen § 27a Abs. 1 VwVfG NRW. 
 

1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist bis zum 
31.05.2016 bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 25, Am Bonneshof 35, 40474 
Düsseldorf oder bei der Stadt Dinslaken, III.4.1. Stadtentwicklung, Zi. 152, Hünxer Straße 
81, 46537 Dinslaken Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erhe-
ben. Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beein-
trächtigung erkennen lassen. 

 
 
 

https://www.dinslaken.de/de/wirtschaft-wohnen/aktuelle-planungen-09.03/
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Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 
Satz 3 VwVfG NRW). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach 
Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG). Der Einwen-
dungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen und Stellungnahmen, die sich auf die 
Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG beziehen, nur auf dieses Verwaltungsverfahren. 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet die Möglichkeit an, Einwendungen in rechtsverbind-
licher elektronischer Form gemäß § 3a VwVfG NRW über das  Elektronische Gerichts- und 
Verwaltungspostfach (EGVP) zu senden.  
Wegen der diesbezüglichen Zugangsvoraussetzungen wird auf die Internetveröffentlichung 
unter www.brd.nrw.de/wirueberuns/EGVP.html verwiesen. Eine einfache E-Mail erfüllt diese 
Anforderungen nicht und bleibt daher unberücksichtigt. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Ein-
gaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, 
Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls 
können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

 
2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen 

nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW. 
 

3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnah-
men und Einwendungen verzichten (§ 38 Absatz 7 StrWG NRW). 
Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden. Ferner wer-
den diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bei gleichförmigen Einwen-
dungen der Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG NRW). Sind 
mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden. 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu ge-
ben ist. 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden.  
 
Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellung-
nahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet. 
 

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach 
zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfah-

rens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme ab-
gegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 
50 Zustellungen vorzunehmen sind. 
 

7. Vom Beginn der Auslegung des Plans treten die Anbaubeschränkungen nach § 25 StrWG 
NRW und die Veränderungssperre nach § 40 Abatz 1 StrWG NRW in Kraft. Darüber hinaus 
steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom 
Plan betroffenen Flächen zu (§ 40 Absatz 4 StrWG NRW). 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/EGVP.html
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8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

- dass die für das Verfahren zuständige Behörde und die für die Entscheidung über 
die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde die Bezirksregierung Düssel-
dorf ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss ent-
schieden werden wird, 

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG notwendigen An-
gaben enthalten und 

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gem. § 9 Abs. 1 UVPG 
ist. 

 
 
 
Dinslaken, 30.03.2016 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
 
gez. Dr. Thomas Palotz 
Beigeordneter 


